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Der Gemeinderat der Marktgemeinde Vitis hat in seiner Sitzung am 12.12.2023
unter TOP 10 folgendes beschlossen:

VERORDNUNG
§1

Gemäß§ 38 Abs. 6 der NÖBauordnung 2014, LGB1. 1/2015 idgF, wird der
Einheitssatz fürdie Berechnung der Aufschließungsabgabemit

€480,00
festgesetzt.

§2
Schlussbestimmungen

1) Diese Verordnung tritt mit 1. April 2024 in Kraft.

2) Auf Abgabentatbestände fiir Aufschließungsabgaben, die vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, ist der bis dahin

geltende Einheitssatz anzuwenden.

Die Bürgermeisterin:


